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Kann man die Beistandschaft 
freiwillig verlangen?

Kann die Beistandschaft 
auch gegen den Willen 
der Person gemacht werden?

Für welche Angelegenheiten
ist die Beistandschaft?

Was ist die Aufgabe 
des Beistands?

Wer entscheidet im Bereich 
der Beistandschaft?

Wie gross ist die 
Selbständigkeit der 
betroffenen Person?
 

Umfassende 
Beistandschaft

Ja, kann freiwillig 
verlangt werden.

Ja, gegen Willen möglich, 
wenn zum Schutz 
der Person notwendig.

Die Beistandschaft gilt für 
fast alle Angelegenheiten.

Beistand macht die 
Vertretung der Person bei 
allen Angelegenheiten.

Nur der Beistand 
entscheidet.

Die Selbständigkeit 
ist sehr stark 
eingeschränkt.

Mitwirkungs-
Beistandschaft

Ja, kann freiwillig 
verlangt werden.

Ja, gegen Willen möglich, 
wenn zum Schutz 
der Person notwendig.

Beistandschaft gilt nur für 
bestimmte Angelegenheiten.

Beistand prüft 
Einverständnis in bestimmten 
Angelegenheiten.

Die betroffene Person und 
der Beistand entscheiden 
zusammen.

Die Selbständigkeit 
ist nur für die bestimmten 
Angelegenheiten 
eingeschränkt. 

Vertretungs-
Beistandschaft

Ja, kann freiwillig 
verlangt werden.

Ja, gegen Willen möglich, 
wenn zum Schutz 
der Person notwendig.

Beistandschaft gilt nur für 
bestimmte Angelegenheiten.

Beistand macht die 
Vertretung der Person bei 
bestimmten Angelegenheiten.

Die betroffene Person oder 
der Beistand entscheidet.

Beistand entscheidet alleine.

Die Selbständigkeit 
ist nur für die bestimmten 
Angelegenheiten 
eingeschränkt. 

Begleit-
Beistandschaft

Ja, kann freiwillig 
verlangt werden.

Nein, die Person muss 
einverstanden sein.

Beistandschaft gilt nur für 
bestimmte Angelegenheiten.

Beistand macht Begleitung, 
Beratung, Unterstützung

Nur die betroffene Person 
entscheidet.

Die Selbständigkeit 
bleibt erhalten.
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